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Die jährlich durchzuführende Erhebung dient der Feststellung der Markt- und Absatz-
verhältnisse sowie der Bedarfsstruktur beim Wein. Die Erhebung erstreckt sich auf alle 
auskunftspflichtigen Betriebe.  
 
Auskunftspflichtig sind alle natürlichen oder juristischen Personen oder Zusammen-
schlüsse jährlich zum 31. Juli, die zu diesem Zeitpunkt Most, Wein oder Schaumwein im 
Besitz haben. Von dieser Meldung sind nur Einzelhändler befreit, die im Einzelfall an ei-
nen Endverbraucher nicht mehr als 100 Liter Wein abgeben. Anzugeben sind alle aus 
eigener oder fremder Erzeugung stammenden Bestände an Wein (einschließlich Süßre-
serve), die zum Erhebungsstichtag in eigenen oder gemieteten Räumen lagern, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie in Tanks, Fässern oder Flaschen gelagert werden. 
 
Die Bestandsmeldung muss spätestens am 10. August dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville, Wallufer Str. 19, 65343 
Eltville vorliegen. Die nicht, nicht richtige, nicht vollständige und nicht rechtzeitige Vor-
lage der Meldung ist eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 50 Abs. 2 des Weingeset-
zes. Darüber hinaus kann nicht an Interventionsmaßnahmen der EU teilgenommen wer-
den. 
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